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Beschluss 
des Landtages Brandenburg 

 
Ortsansässige Landwirte 

auf dem landwirtschaftlichen Bodenmarkt stärken - 
Agrarstrukturelles Leitbild im Sinne 

einer regional verankerten Landwirtschaft erarbeiten 
 
 
Der Landtag Brandenburg hat in seiner 7. Sitzung am 22. Januar 2020 zum TOP 5 
folgenden Beschluss gefasst: 
 

„Der Landtag stellt fest: 
 
Außerlandwirtschaftliche Investoren sehen insbesondere seit der weltweiten Fi-
nanzkrise im Jahr 2008 sowie der anschließenden und nach wie vor anhalten-
den Niedrigzinsphase im Kauf landwirtschaftlicher Unternehmen bzw. von Un-
ternehmensanteilen (sog. share deals) sowie im Erwerb von landwirtschaftli-
chen Flächen eine lukrative Möglichkeit der Kapitalanlage. Daraus erwächst 
eine zunehmende Konkurrenz um den knappen Faktor Boden. Steigende Kauf- 
und Pachtpreise für Ackerflächen, Flächenverluste und eine wachsende regio-
nale Flächenkonzentration behindern auch in Brandenburg die Entwicklung der 
Betriebe aktiver ortsansässiger Landwirte und einer regional verankerten Land-
wirtschaft. 
 
Der landwirtschaftliche Bodenmarkt unterliegt den besonderen gesetzlichen 
Regelungen des Grundstücksverkehrsgesetzes, des Landpachtgesetzes sowie 
des Reichsiedlungsgesetzes. Seit der Föderalismusreform 2006 ging die Zu-
ständigkeit für das landwirtschaftliche Bodenrecht vom Bund auf die Länder 
über. Brandenburg hat bislang keinen Gebrauch von der eigenen Gesetzge-
bungskompetenz gemacht. Dies soll sich in dieser Wahlperiode ändern. 
 
Der Landtag beschließt: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, folgende Maßnahmen umzusetzen: 
 

 Im Rahmen eines umfassenden Dialogprozesses mit dem landwirtschaft-
lichen Berufsstand, den zivilgesellschaftlichen Gruppen, der Wissen-
schaft und der Verwaltung wird bis spätestens Ende 2020 ein agrarstruk-
turelles Leitbild für das Land Brandenburg erarbeitet, welches anhand 
von festzulegenden agrarstrukturellen Zielen Grundlage für ein künftiges 
Agrarstrukturgesetz bilden soll. Im Mittelpunkt des Leitbildprozesses soll 
die Stärkung ortsansässiger Landwirte - egal ob als bäuerlicher Familien-
betrieb oder als in der Region verankerte wirtschaftende Rechtsform - 
gegenüber außerlandwirtschaftlichen Investoren auf dem landwirtschaft-
lichen Bodenmarkt stehen. 

 



 Landeseigene Agrar- und Forstflächen werden in Zukunft grundsätzlich 
nicht mehr veräußert, sondern langfristig an ortsansässige Land- und 
Forstwirte bzw. ihre Zusammenschlüsse verpachtet. Es ist zu prüfen, 
welche Ausnahmen es hierfür geben soll und welche Kriterien für Aus-
nahmen zur Anwendung kommen sollen, zum Beispiel die Arrondierung 
mit Kleinstflächen oder für eine gezielte Förderung von Junglandwirten 
und Berufseinsteigern. 

 

 Die Landesregierung wird ferner aufgefordert, eine Bundesratsinitiative 
einzubringen, um die noch im Besitz der bundeseigenen Bodenverwer-
tungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH (BVVG) befindlichen Agrar- 
und Forstflächen in Brandenburg im Rahmen von Verhandlungen mit 
dem Bund in Landesbesitz zu überführen.  

 

 Die Landesregierung soll geeignete Lösungen hinsichtlich der Struktur 
für eine einheitliche Verwaltung und Verpachtung landeseigener Flächen 
aufzeigen. Dabei sind auch die durch die BVVG nach wie vor im Rahmen 
der Geschäftsbesorgung verwalteten Flächen des Preußenvermögens 
sowie Flächen zur Unterstützung der Umsetzung von Maßnahmen nach 
der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der EU-FFH-Richtlinie in Branden-
burg zu berücksichtigen. Hierbei soll neben anderen Lösungen auch die 
Landgesellschaft Sachsen-Anhalt ausdrücklich eingeschlossen werden, 
welche bislang das Vorkaufsrecht für landwirtschaftliche Nutzflächen in 
Brandenburg nach dem Grundstücksverkehrsgesetz ausübt. 

 

 Die Landesregierung wird aufgefordert, die im Zusammenhang mit dem 
Grundstücksverkehrsgesetz stehenden landesrechtlichen Vorgaben zu 
evaluieren, um eine verbesserte Anwendung im Sinne dieses Antrages 
zu erreichen.  

 
Dem Landtag Brandenburg ist das agrarstrukturelle Leitbild rechtzeitig schrift-
lich vorzulegen sowie andererseits über den Stand der Verhandlungen mit der 
BVVG zu berichten. Letzterer ist außerdem dem Ausschuss für Haushalt und 
Finanzen vorzulegen.“ 

 
 
 
 
Prof. Dr. Ulrike Liedtke 
Die Präsidentin 


